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Zum titelbild

Gerade im Sommer braucht der Garten viel Energie, 
um den hohen Temperaturen standzuhalten. Wird nicht 
für ausreichende Wasserversorgung gesorgt, lassen 
Margeriten, Petunien, Kornblumen & Co. schnell die 
Köpfe hängen. Doch auch wenn der Gartenschlauch 
im Hochsommer Abend für Abend  zum Einsatz 
kommt, ist nicht garantiert, dass das Wasser immer 
genau da landet, wo es auch hin soll. Sehen wir nicht 
regelmäßig das wertvolle Nass an den Kanten des 
Beetes hinauslaufen?
Mit biegbaren, eleganten und stabilen Einfassungs-
systemen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl bleibt 
das Wasser da, wo es hin soll. Die Einfassungen 
ermöglichen eine optimale Bewässerung, und die 
Umwelt wird zugleich geschont. Positiver Nebeneffekt: Auch rückenschädigendes 
Unkrautzupfen und anstrengende Gartenarbeit werden damit auf ein Minimum redu-
ziert. Ein gepflegter, ordentlich gewachsener Rasen ist schließlich ein bedeutsames 
Aushängeschild eines schönen Gartens.	 Foto: epr/terra-S

Nachbarrecht

Bäume werden im Lauf der Jahre groß 
und können durch die „Verdunkelung“ 
des Nachbargartens stören. Vom Wind 
herübergewehter Löwenzahnsamen 
wiederum kann die Pflege eines engli-
schen Rasens beeinträchtigen. In bei-
den Fällen hat der Grundstücksnachbar 
keinen Abwehranspruch.

Ersatz für Eigenleistung

Führt der Mieter vor dem Auszug Schön-
heitsreparaturen durch, weil er sich aufgrund 

einer vereinbarten Endrenovierungsklausel 
dazu für verpflichtet hält, kann er – wenn die 
Renovierungsklausel unwirksam ist – gegen 

den Vermieter einen Erstattungsanspruch aus 
ungerechtfertigter Bereicherung haben, ent-
schied der Bundesgerichtshof. Die Höhe des 

Anspruchs ist in der Regel nach dem Wert des 
Materials und der Durchführung der Arbeiten in 

Eigenleistung zu bemessen.
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